
Allgemeinverfügung zum Verbot der
nächtlichen Inbetriebnahme von Mäh-
robotern zum Schutz von Igeln im Bereich
der Stadt Oberhausen

Auf Grundlage der §§ 3 Abs. 2 und 44 Abs. 1 Nr. 1 Bun-
desnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009
(BGBl. I S. 2542) sowie § 2 Landesnaturschutzgesetz
NRW (LNatSchG NRW) jeweils in der zurzeit gültigen
Fassung ordnet der Oberbürgermeister der Stadt Ober-
hausen als Untere Naturschutzbehörde folgendes an:

I. Verbot der nächtlichen Inbetriebnahme von Mäh-
robotern im Stadtgebiet Oberhausens zum
Schutz von wildlebenden Tieren

Zum Schutz wildlebender Tiere, vor allem von Igeln
und sonstigen Kleinsäugern, Amphibien, Reptilien
sowie von wirbellosen Tieren ist die Inbetriebnahme
von Mährobotern im Gebiet der Stadt Oberhausen in
der Zeit von einer halben Stunde vor Sonnenunter-
gang bis einer halben Stunde nach Sonnenaufgang
des folgenden Tages verboten. Mähroboter (auch:
Rasenmähroboter; Rasenroboter) im Sinne dieser
Allgemeinverfügung sind alle Serviceroboter, die
selbsttätig, nicht ferngesteuert eine vorgegebene
Rasenfläche mähen können.

II. Ausnahmen

1. Vom Verbot der Ziffer I. ausgenommen ist der Be-
trieb von Mährobotern auf begrünten Dachflächen.

2. Die Untere Naturschutzbehörde kann auf Antrag
eine Befreiung vom Verbot der Ziffer I. erteilen,
wenn dies aus Gründen des überwiegend öffent-
lichen Interesses notwendig ist oder das Verbot im
Einzelfall zu einer unzumutbaren Belastung führen
würde und die Abweichung mit den Belangen von
Naturschutz und Landschaftspflege vereinbar ist.

III. Anordnung der sofortigen Vollziehung

Die sofortige Vollziehung der Ziffer I. wird gemäß § 80
Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)
angeordnet. Eine gegen sie eingelegte Anfechtungs-
klage hat daher keine aufschiebende Wirkung.

IV. Inkrafttreten und Geltungsdauer

Diese Allgemeinverfügung wird gemäß § 41 Abs. 3
und 4 Satz 3 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)
NRW öffentlich bekannt gemacht. Die Allgemein-
verfügung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in
Kraft und gilt unbefristet bis zum Widerruf.

Begründung

I. Sachverhalt

In vielen europäischen Ländern wurde in den vergan-
genen Jahrzehnten eine Bestandsabnahme des
Westeuropäischen Igels (Erinaceus europaeus)
dokumentiert. In Deutschland wird der Igel seit der
letzten Aktualisierung der Roten Liste auf der Vor-
warnliste geführt.

Die Ursachen für den Bestandsrückgang sind vielfäl-
tig. Zum einen sind hier die Bestandsrückgänge von
Insekten zu nennen, der Hauptnahrung von Igeln,
zum anderen der Verlust von geeigneten Lebens-
räumen. Während die ursprünglich bevorzugten
Lebensräume des Igels, strukturreiche Feldfluren,
nahezu vollständig aus der mitteleuropäischen
Kulturlandschaft verschwunden sind, haben sich die
Tiere als Kulturfolger erfolgreich den menschlichen
Siedlungsraum erschlossen. Neben Grün- und Park-
anlagen, Streuobstwiesen und Friedhöfen sind hier
insbesondere auch Gärten zu nennen. Städten ob-
liegt somit eine besondere Verantwortung für den
Schutz der Art.

In Gärten haben sich in den letzten Jahren jedoch
Mähroboter als Gefahrenquelle für Igel und weitere
Kleintiere herausgestellt. Mähroboter können gravie-
rende Schnittverletzungen bei Igeln verursachen, die
häufig zum Tode führen können. Verletzte Tiere
haben meist lange und erhebliche Leidenszeiten. Da
Mähroboter autonom agieren und dabei sehr
geräuscharm sind, werden sie häufig auch in der
Nacht in Betrieb genommen. Dies stellt eine enorme
Gefahr für Igel dar, da die nach dem Bundesnatur-
schutzgesetz besonders geschützten Tiere nachts
nach Nahrung suchen und bei Kontakt mit dem Mäh-
roboter nicht flüchten, sondern sich zum Schutz
zusammenrollen. Hierbei kann es passieren, dass sie
von dem Mähroboter überrollt und verletzt oder getö-
tet werden. Es ist belegt, dass es sich bei solchen
Verletzungen nicht um seltene Unglücksfälle handelt.
Technische Lösungen, die zum Schutz der Igel an den
automatisierten Geräten angebracht oder in jene inte-
griert werden, sind aktuell noch nicht ausgereift.

Das Verbot der nächtlichen Inbetriebnahme von
Mährobotern liefert daher einen wichtigen und effek-
tiven Beitrag zum städtischen Artenschutz, da es
eine Gefahrenquelle sowohl für Igel als auch für
andere wildlebende Tiere wie beispielsweise Amphi-
bien und Reptilien minimiert.

Besitzer*innen/Betreiber*innen eines Mähroboters
haben dafür Sorge zu tragen, dass durch die Inbe-
triebnahme keine Gefahr für Igel und andere wildle-
bende Tiere entsteht. Verletzen oder töten Mährobo-
ter Igel, handelt es sich um einen Verstoß gegen das
Verletzungs- und Tötungsverbot nach § 44 Abs. 1 
Nr. 1 BNatSchG. 

Entsprechend den Hauptaktivitätszeiten des Igels,
die sich auf die Dämmerungs- und Nachtzeiten er-
strecken, soll das Betriebsverbot für Mähroboter in
der Zeit von einer halben Stunde vor Sonnenunter-
gang bis eine halbe Stunde nach Sonnenaufgang
des folgenden Tages gelten. Es stellt damit keine
unverhältnismäßige Einschränkung für die Nutzung
von Mährobotern dar. Somit handelt es sich bei dem
Verbot um eine zumutbare Einschränkung und ist als
Schutzmaßnahme für Igel angemessen und verhält-
nismäßig.
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II. Rechtsgrundlage

Rechtsgrundlage für die Allgemeinverfügung ist § 3
Abs. 2 i. V. m. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG. Gemäß
§ 3 Abs. 2 BNatSchG überwachen die für Natur-
schutz und Landschaftspflege zuständigen Behörden
die Einhaltung der Vorschriften des Bundesnatur-
schutzgesetzes und der aufgrund dieses Gesetzes
erlassenen Vorschriften und treffen nach pflichtge-
mäßem Ermessen die im Einzelfall erforderlichen
Maßnahmen, um deren Einhaltung sicherzustellen.

Gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 3 Landesnaturschutzgesetz
Nordrhein-Westfalen (LNatSchG NRW) sind bei den
Kreisen und kreisfreien Städte die Unteren Natur-
schutzbehörden die hierfür zuständigen Behörden.

Hieraus ergibt sich die sachliche und örtliche
Zuständigkeit der Stadt Oberhausen.

Der Europäische Igel (Erinaceus europaeus) sowie
alle heimischen Amphibien und Reptilien sind gemäß
§ 7 Abs. 2 Nr. 13 b bzw. c BNatSchG i. V. m. Anlage
1 Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) beson-
ders geschützt. Als besonders geschützte Tierarten
gelten für sie die artenschutzrechtlichen Zugriffsver-
bote gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 BNatSchG. Nach 
Nr. 1 der genannten Vorschrift ist es verboten, wildle-
benden Tieren der besonders geschützten Arten
nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu
töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu
entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören.

Das Zugriffsverbot des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG
zielt auf den Schutz der Individuen ab und ist als sol-
ches einer populationsbezogenen Relativierung un-
zugänglich. Die Privilegierung aus § 44 Abs. 5 Nr. 1
BNatSchG kommt allein Eingriffsvorhaben sowie Vor-
haben im Sinne des § 18 Abs. 2 BNatSchG zugute,
weshalb auch der Signifikanzansatz aus § 44 Abs. 5 Nr.
1 BNatSchG nicht auf andere Handlungen – hier der
Betrieb von Mährobotern – übertragen werden kann. 

Die Hauptaktivitätszeiten von Igeln erstrecken sich
insbesondere auf die Dämmerungs- und Nachtzei-
ten. Zu diesen Zeiten suchen Igel hauptsächlich nach
Nahrung. Sie sind neben Grünanlagen und Parks vor
allem auch in Gärten auf Nahrungssuche. Insbeson-
dere im nächtlichen Betrieb von Mährobotern bzw. im
Betrieb von Mährobotern zur Dämmerungszeit liegt
mithin eine große Gefahrenquelle für Leib und Leben
von Igeln. Durch das Verbot aus Ziffer I. dieser Allge-
meinverfügung wird die Wahrscheinlichkeit der Ver-
letzung und Tötung von Igeln und anderen kleinen
Wirbeltieren durch Mähroboter und damit die Ver-
wirklichung des Verbotstatbestands aus § 44 Abs. 1
Nr. 1 BNatSchG erheblich reduziert.

Das Verbot des Betriebs von Mährobotern während
einer halben Stunde vor Sonnenuntergang bis eine
halbe Stunde nach Sonnenaufgang des folgenden
Tages, sprich während der Dämmerung und Nacht,
ist gemäß §§ 3 Abs. 2, 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG er-
forderlich, um die Einhaltung des Zugriffsverbots aus
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG sicherzustellen. Die
Generalklausel aus § 3 Abs. 2 BNatSchG kann, wie
hier, insbesondere zwecks Verhütung rechtswidriger
Verhaltensweisen herangezogen werden. 

Die Allgemeinverfügung zum Verbot der nächtlichen
Inbetriebnahme von Mährobotern in der Zeit von

einer halben Stunde vor Sonnenuntergang bis einer
halben Stunde nach Sonnenaufgang des folgenden
Tages verfolgt einen legitimen Zweck. Igel als haupt-
sächlich dämmerungs- und nachtaktive Tiere und
andere kleine Wirbeltiere sollen vor der Gefahr einer
Tötung oder Verletzung durch den Betrieb von Mäh-
robotern während der Dämmerungs- bzw. Nachtzeit
geschützt werden. Damit soll auch die mit dem Be-
trieb von Mährobotern einhergehende Gefahr einer
Verwirklichung des Verbotes aus § 44 Abs. 1 Nr. 1
BNatSchG reduziert bzw. für die Hauptaktivitätszeit
des Igels ausgeschlossen werden.

Somit stellt die Allgemeinverfügung ein geeignetes
Mittel zur Verwirklichung des vorgenannten Zwecks
dar. Das Verbot des Betriebs von Mährobotern wäh-
rend der Hauptaktivitätszeit des Igels (Dämmerungs-
und Nachtzeit) ist geeignet, die Gefahr von teilweise
sogar schweren bis tödlichen Verletzungen von Igeln
und anderen kleinen Wirbeltieren durch Mähroboter
erheblich zu verringern bzw. – in Bezug auf die Haupt-
aktivitätszeit des Igels – vollständig auszuschließen.
Sie ist weiterhin erforderlich, da mildere Maßnahmen,
mit denen ein vergleichbarerer Erfolg (erhebliche
Reduzierung der Gefahr einer Tötung oder Verletzung
von Igeln und anderen kleinen Wirbeltieren durch den
Betrieb von Mährobotern bzw. in Bezug auf die Haupt-
aktivitätszeit des Igels: vollständiger Ausschluss einer
solchen Gefahr) mit einer vergleichbaren Sicherheit
und einem vergleichbaren Aufwand herbeigeführt wer-
den könnte, nicht ersichtlich sind. 

Der Erlass von individuellen Verboten etwa nur für
den Fall, dass Verstöße gegen § 44 Abs. 1 Nr. 1
BNatSchG auch tatsächlich festgestellt werden, wäre
von geringerer Sicherheit, da dieses erst bei bereits
festgestelltem Verstoß gegen § 44 Abs. 1 Nr. 1
BNatSchG greift. Weiterhin wäre eine effektive
Durchsetzung des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG im
Rahmen eines solchen individuellen Verbotes nur mit
deutlich höherem (Kontroll-) Aufwand, der in der
Realität nicht zu bewerkstelligen ist, umsetzbar. Dies
gilt umso mehr, als sich verletzte Igel in der Regel ver-
kriechen und getötete Igel häufig von anderen Tieren
gefressen und deshalb regelmäßig gar nicht aufge-
funden werden können. Technisch ausgereiftere
Modelle von Mährobotern, welche die Tiere erkennen
und den Betrieb autonom einstellen bzw. die Tiere mit
hinreichendem Sicherheitsabstand umfahren, werden
nach aktuellem Kenntnisstand nicht oder in nur ganz
geringem Umfang auf dem Markt angeboten.

Des Weiteren ist der Erlass der Allgemeinverfügung
angemessen, da der beabsichtigte Zweck nicht
außer Verhältnis zu der Intensität des Eingriffs steht.
Diese Allgemeinverfügung, insbesondere Ziffer I. die-
ser Allgemeinverfügung, verfolgt das Ziel eines effek-
tiven Schutzes von Igeln und anderen kleinen
Wirbeltieren vor teilweise schweren bis tödlichen Ver-
letzungen durch Mähroboter, mithin eine Verhin-
derung bzw. jedenfalls erhebliche Reduzierung der
Gefahr einer Verwirklichung des Verbotes aus § 44
Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG. Mit § 69 Abs. 2 Nr. 1
BNatSchG und der hierin festgeschriebenen Sank-
tionsmöglichkeit von (auch fahrlässigen) Verstößen
mit Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro brachte der
Bundesgesetzgeber zum Ausdruck, welch hohes
öffentliches Interesse an der Durchsetzung einer Ein-
haltung dieses Verbotes besteht. Demgegenüber
verbietet Ziffer I. dieser Allgemeinverfügung den Ein-
satz von Mährobotern nur während der Nacht- bzw.
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Dämmerungszeit, lässt einen Einsatz im Übrigen
also völlig unberührt. Es verbleiben viele Stunden
Zeit, um Mähroboter zwischen Sonnenaufgang und 
-untergang in Betrieb zu nehmen bzw. effektiv nutzen
zu können. Insoweit erscheinen etwaige weiterge-
hende private Interessen nachrangig. Darüber hin-
aus sieht diese Allgemeinverfügung generelle Aus-
nahmen (Ziffer II. 1) sowie die Möglichkeit der Bean-
tragung einer Befreiung (Ziffer II. 2) von dem Verbot
aus Ziffer I. dieser Allgemeinverfügung vor.

III. Begründung der Anordnung der sofortigen
Vollziehung

Die sofortige Vollziehung der Allgemeinverfügung
wird gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO angeordnet, da
sie im öffentlichen Interesse liegt. 

Grundsätzlich hätte eine Klage gegen diese Allge-
meinverfügung aufschiebende Wirkung. Praktisch
bedeutet dies, dass die Ge- und Verbote der Allge-
meinverfügung für die Dauer eines gerichtlichen Ver-
fahrens nicht beachtet werden müssten, der nächt-
liche Betrieb von Mährobotern also fortgesetzt wer-
den könnte und hierdurch weiterhin erhebliche
Gefahren für Igel bestünden.

Das Entfallen der aufschiebenden Wirkung wird
durch das besondere öffentliche Interesse der
Allgemeinheit an der sofortigen Vollziehung der
Allgemeinverfügung begründet, die gegenüber dem
Interesse Einzelner an einer ungehinderten weiteren
nächtlichen Nutzung der Roboter nach Abwägung
sämtlicher rechtlicher und sachlicher Gesichtspunkte
Vorrang einzuräumen ist. 

Hierbei wurden alle betroffenen Rechtsgüter und
Interessen, insbesondere die Interessen von
Besitzer*innen bzw. Betreiber*innen eines Mährobo-
ters, abgewogen. Dabei galt es zu berücksichtigen,
dass Mähroboter die Ursache für viele getötete oder
stark verletzte Wildtiere, vor allem Igel, sind und das
Verbot des Betreibens von Mährobotern in den
Nacht- und Abendstunden die Nutzung der Mäh-
roboter nur einschränkt, aber einen sinnvollen Ein-
satz nicht verhindert.

Das Interesse der Allgemeinheit an der sofortigen
Vollziehung der Anordnungen und der Verhinderung
von Gefahren für die Igel überwiegt damit das even-
tuell vorhandene private Aufschubinteresse der hier-
von Betroffenen.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats
nach Bekanntgabe Klage bei dem Verwaltungsgericht
Düsseldorf erhoben werden. 

Oberhausen, 26.03.2026

In Vertretung

Dr. Palotz
Beigeordneter für Stadtplanung, Bauen, 
Mobilität und Umwelt

Friedhofssatzung der Stadt Oberhausen
vom 31.03.2026

Der Rat der Stadt Oberhausen hat in seiner Sitzung am
09.02.2026 folgende Satzung beschlossen:

1. Abschnitt: Allgemeine Vorschriften

§ 1
Geltungsbereich

Diese Satzung gilt für alle städtischen Friedhöfe.

§ 2
Friedhofszweck

(1) Die Stadt Oberhausen betreibt ihre Friedhöfe als
öffentliche Einrichtungen. In ihrer Hauptfunktion
sind sie Bestandteil der Daseinsfürsorge. Sie die-
nen der Bestattung aller Personen, die bei ihrem
Ableben Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt
Oberhausen waren oder ein Recht auf Beisetzung
in einer bestimmten Grabstätte besaßen.

(2) Diesen gleichgestellt sind Personen, die früher in
Oberhausen ansässig waren, sofern sie ihren
Wohnsitz in Oberhausen durch Aufnahme in eine
außerhalb der Stadt gelegene Anstalt oder infolge
ihrer Pflegebedürftigkeit aufgeben mussten.

(3) Die Bestattung anderer Personen bedarf der vorhe-
rigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung.

(4) Friedhöfe dienen der würdigen Bestattung Verstor-
bener und bieten den Hinterbliebenen einen Ort der
Besinnung. Die parkähnliche Gestaltung der Fried-
höfe ist Ausdruck der Bestattungskultur der jeweili-
gen Epoche. Sie geben Zeugnis der Geschichte und
Entwicklung unserer Stadt. Darüber hinaus erfüllen
sie wichtige ökologische Funktionen. Sie tragen zur
Verbesserung des Stadtklimas bei und stellen einen
erheblichen Erholungswert für die Bevölkerung dar.

§ 3
Begrifflichkeiten

(1) Bestattung
Bei der Bestattung handelt es sich um die Übergabe
des menschlichen Leichnams an die Elemente (Erde,
Feuer, Wasser). Die Bestattung ist gegliedert in Feuer-
und Erdbestattung. Zum vereinfachten Verständnis
wird der Begriff Bestattung als Sammelbegriff für die
Bestattung von Leichnamen in Sarg bzw. Tuch wie
auch für die Beisetzung von Aschenurnen genutzt.

(2) Beisetzung
Die Beisetzung umfasst das direkte Handeln vor
Ort und wird als Tätigkeit der Versenkung einer
Urne oder eines Sarges bezeichnet.

(3) Grabstelle/Grabstätte
Die Grabstelle umschreibt die kleinste Einheit der
Fläche für die Beisetzung einer verstorbenen Person.
Die Grabstätte bezeichnet den Standort des Grabes
und kann eine oder mehrere Grabstellen beinhalten.

(4) Nutzungsberechtigte Personen 
Nutzungsberechtigte(r) ist die Person, die das
Recht hat, über die Bestattung in der Grabstätte zu
verfügen, über die Gestaltung der Grabstätte im
Rahmen der in dieser Satzung enthaltenen und auf
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ihr beruhenden Vorschriften zu entscheiden und
die das Recht über die Pflege der Grabstätte im
Rahmen dieser Satzung erhalten hat.
Nutzungsberechtigte an Wahlgrabstätten haben
zudem das Recht, in der Grabstätte selbst bestattet
zu werden.

(5) Nutzungszeit
Nutzungszeit umfasst die Zeitspanne, innerhalb
derer die Grabstätte von der nutzungsberechtigten
Person genutzt werden darf.

(6) Ruhezeit
Ruhezeit ist die Zeitspanne, innerhalb derer die
Grabstelle in einer Grabstätte nicht erneut belegt
werden darf.

(7) Wahlgrab
Eine Wahlgrabstätte unterscheidet sich durch Grö-
ße und längere Nutzbarkeit von Reihengrabstätten
und bietet die Möglichkeit der Errichtung größerer
Grabdenkmäler.

(8) Grabbeigaben
Grabbeigaben sind ausschließlich biologisch ab-
baubare Objekte, die einem Toten absichtlich mit in
die Grabstätte gelegt werden. Jede Grabbeigabe
setzt voraus, dass auf der Grabstätte jedenfalls
zeitgleich ein menschlicher Leichnam oder dessen
Totenasche beigesetzt wird. 

§ 4
Bestattungsbezirke

Die Bestattungsbezirke für den Westfriedhof, den Land-
wehrfriedhof und Alstadener Friedhof, den Nordfriedhof
und den Ostfriedhof umfassen das gesamte Stadtgebiet.

2. Abschnitt: Ordnungsvorschriften

§ 5
Öffnungszeiten

Die Friedhöfe sind während der an den Eingängen be-
kannt gegebenen Zeiten für den Besuch geöffnet. Die
Friedhofsverwaltung kann das Betreten aller oder einzel-
ner Friedhofsteile aus besonderem Anlass untersagen.

§ 6
Verhalten auf dem Friedhof

(1) Jeder hat die Ehrfurcht vor den Toten zu wahren,
die Totenwürde zu achten und sich auf den Fried-
höfen der Würde des Ortes entsprechend zu ver-
halten. Die Anordnungen des Friedhofspersonals
sind zu befolgen.

(2) Auf den Friedhöfen ist insbesondere nicht gestattet:

1. die Wege mit Fahrzeugen aller Art zu befahren,
ausgenommen Fahrzeuge mit Sondergenehmi-
gung der Friedhofsverwaltung, Fahrräder und
Rollstühle,

2. Waren aller Art, insbesondere Kränze und
Blumen, und Dienstleistungen anzubieten,

3. an Sonn- und Feiertagen oder in der Nähe einer
Bestattung Arbeiten auszuführen,

4. Film-, Ton-, Video- und Fotoaufnahmen zu erstel-
len und zu verwerten, außer für private Zwecke,

5.   Druckschriften zu verteilen,

6.   Abraum und Abfälle außerhalb der dafür be-
stimmten Stellen abzulagern,

7.   Abfall, der nicht auf dem Friedhof angefallen
ist, abzulagern,

8.   den Friedhof und seine Einrichtungen und An-
lagen zu verunreinigen oder zu beschädigen,

9.   zu lärmen, zu spielen, zu lagern oder Sport zu
treiben,

10. Tiere mitzuführen, ohne dass diese an einer
kurzen Leine geführt werden,

11. Verunreinigungen durch mitgeführte Tiere
zurückzulassen.

Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulas-
sen, soweit sie mit dem Zweck des Friedhofs und
der Ordnung auf ihm vereinbar sind.

(3) Totengedenkfeiern sind 20 Tage vorher bei der
Friedhofsverwaltung zur Zustimmung anzumelden.

§ 7
Dienstleistungserbringende

(1) Bildhauer und Bildhauerinnen, Steinmetze und
Steinmetzinnen, Gärtner und Gärtnerinnen und
sonstige Gewerbetreibende haben die Aufnahme
ihrer Tätigkeit auf den Friedhöfen der Friedhofs-
verwaltung anzuzeigen. Dies gilt auch für Gewer-
betreibende mit Niederlassung in einem anderen
Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder in
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über
den Europäischen Wirtschaftsraum, die im Inland
nur vorübergehend tätig sind.

(2) Das Anbringen oder Aufstellen von Firmenschildern
zu Werbezwecken ist unzulässig. Zur Kennzeich-
nung der Grabpflege dürfen auf den Grabstätten
von der Friedhofsverwaltung zugelassene Schilder
mit Firmenbezeichnungen aufgestellt werden.
Firmenbezeichnungen an Grabmalen dürfen nur in
Bodennähe unauffällig angebracht werden.

(3) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und
Materialien dürfen auf den Friedhöfen nur vorüberge-
hend und nur an Stellen gelagert werden, an denen sie
nicht behindern. Bei Beendigung oder bei Unterbre-
chung der Tagesarbeit sind die Arbeits- und die Lager-
plätze wieder in den früheren Zustand zu bringen. Die
Gewerbetreibenden dürfen auf dem Friedhof angefal-
lenen Abraum nur an den von der Friedhofsverwaltung
zugewiesenen Lagerplätzen ablagern. Gewerbliche
Geräte dürfen nicht an oder in den Wasserentnahme-
stellen der Friedhöfe gereinigt werden.

3. Abschnitt: Bestattungsvorschriften

§ 8
Allgemeines

(1) Bestattungen sind unverzüglich nach Beurkundung
des Sterbefalls bei der Friedhofsverwaltung anzumel-
den. Der Anmeldung sind die erforderlichen Unter-
lagen (Anmeldung, Sterbeurkunde und Rechtsnach-
folge-Erklärung) beizufügen. Anderenfalls kann die
Beisetzung aufgehoben werden. Wird eine Beiset-
zung in einer vorher erworbenen Wahlgrabstätte
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beantragt, ist auch das Nutzungsrecht nachzuwei-
sen. Bei Feuerbestattungen ist gleichzeitig die Art der
Beisetzung festzulegen. Dabei ist der Wille des Ver-
storbenen zu berücksichtigen.

(2) Die Friedhofsverwaltung setzt Ort und Zeit der Be-
stattung fest. Die Friedhofsverwaltung berücksich-
tigt dabei nach Möglichkeit die Wünsche der Ange-
hörigen. An Sonn- und Feiertagen werden keine
Bestattungen durchgeführt.

Erdbestattungen müssen innerhalb von zehn
Tagen durchgeführt werden. Die Totenasche ist
innerhalb von sechs Wochen beizusetzen. Auf An-
trag hinterbliebener Personen oder von deren Be-
auftragten können diese Fristen durch den Bereich
2-4/Öffentliche Ordnung der Stadt Oberhausen als
örtlicher Ordnungsbehörde verlängert werden. Das
gleiche gilt, wenn die Verlängerung der Fristen im
öffentlichen Interesse liegt.

§ 9
Särge und Urnen

(1) Bei der Erdbestattung sind Särge zu verwenden,
die Bestattung von Totenaschen ist in Urnen vorzu-
nehmen. Eine Ausnahme kann von der Friedhofs-
verwaltung genehmigt werden, wenn dies aus reli-
giösen Gründen geboten ist. 

(2) Die Särge müssen festgefügt und so abgedichtet
sein, dass jedes Durchsickern von Feuchtigkeit
ausgeschlossen ist. Für die Bestattung sind zur
Vermeidung von Umweltbelastungen nur Särge
aus leicht abbaubarem Material (z. B. Vollholz)
erlaubt, die keine PVC-, PCP-, formaldehydabspal-
tenden, nitrozellulosehaltigen oder sonstigen
umweltgefährdenden Lacke und Zusätze enthalten.

Entsprechendes gilt für Sargzubehör und -ausstat-
tung. Die Kleidung der Leiche soll nur aus Papier,
Stoff und Naturtextilien bestehen. Auch Urnen, die in
der Erde beigesetzt werden, müssen aus leicht ab-
baubarem, umweltfreundlichem Material bestehen.

(3) Die Särge sollen höchstens 2 m lang, 0,90 m hoch
und im Mittelmaß 0,80 m breit sein. Sind in Aus-
nahmefällen größere Särge erforderlich, ist dies der
Friedhofsverwaltung bei der Anmeldung der Be-
stattung mitzuteilen.

(4) Die Urnen dürfen in Überurnen beigesetzt werden.
Die Überurnen, die in der Erde beigesetzt werden,
müssen aus leicht verrottbarem Material bestehen.
Die Überurnen dürfen in ihren äußeren Abmessun-
gen in Länge, Breite und Höhe 0,40 m nicht über-
schreiten.

(5) Urnen aus Kolumbarien (Urnenstelen), deren
Nutzungszeit abgelaufen ist, sind von der Fried-
hofsverwaltung auf dem Friedhof in das dafür vor-
hergesehene Ewigkeitsgrab zur letzten Ruhe bei-
zusetzen. Eine Kennzeichnung der einzelnen
Stellen ist nicht vorgesehen.

§ 10
Ausheben der Gräber

(1) Die Gräber werden von der Friedhofsverwaltung
ausgehoben und wieder verfüllt.

(2) Vor der Grabbereitung hat der/die Nutzungs-
berechtigte eines Wahlgrabes dafür Sorge zu tra-
gen, dass Grabmale, Fundamente, Einfassungen,
Aufwuchs und Grabzubehör soweit erforderlich,
spätestens zwei Tage vor der Bestattung fachge-
recht entfernt werden. Dies gilt nicht für Nutzungs-
berechtigte einer Wahlgrabstätte nach § 15 Ab-
sätze 6, 7 und 8 dieser Satzung. 

(3) Kommt der/die Nutzungsberechtigte seiner Verpflich-
tung aus dem vorstehenden Absatz 2 nicht nach,
werden Grabmale, Fundamente, Einfassungen, Auf-
wuchs und Grabzubehör im Zuge des Aushebens
des Grabs durch die Friedhofsverwaltung auf Kosten
des/der Nutzungsberechtigten entfernt. Der/die Nut-
zungsberechtigte ist zum Ersatz von im Zuge der vor-
genannten Arbeiten an angrenzenden Nachbargrab-
stätten entstehenden Schäden verpflichtet.

Ausgenommen hiervon ist der Aufwand, der durch
das Vorhandensein von in Beton eingelassenen
Steinkanten und Aufbauten entsteht, die nicht die not-
wendigen Abstandsflächen für Beisetzungen einhal-
ten. Hieraus resultierende Kosten hat der/die Nut-
zungsberechtigte der Nachbargrabstätte zu tragen.
Unvermeidbare Schäden an Nachbargrabstätten
oder angrenzenden Wegen im Zusammenhang mit
einer Beisetzung sind durch den/die Nutzungs-
berechtigte/n zu beseitigen; kommt der/die Nut-
zungsberechtigte dieser Verpflichtung nicht nach,
werden die Schäden auf Kosten des/der Nutzungs-
berechtigten durch die Friedhofsverwaltung beseitigt.

§ 11
Ruhezeiten

(1) Die Ruhezeit für Leichen beträgt im Regelfall für
Verstorbene bis zu fünf Jahren 25 Jahre und für
Verstorbene über fünf Jahre 30 Jahre.

(2) Ausgenommen von den Regelungen des Abs. 1 sind:

1. der Landwehrfriedhof - alter Teil -,
2. der Westfriedhof,
3. Grabstätten mit Grabkammersystemen;

dort betragen die Ruhezeiten für Verstorbene bis
zu fünf Jahren 15 Jahre und für Verstorbene über
fünf Jahre 20 Jahre.

(3) Die Ruhezeit für Aschen beträgt auf allen Fried-
höfen 20 Jahre.

(4) Die Anordnung anderweitiger Ruhezeiten bleibt der
Friedhofsverwaltung im Einvernehmen mit dem
Amtsarzt vorbehalten.

(5) Abweichend von den in den vorstehenden Absät-
zen 1 bis 3 geregelten regelmäßigen Ruhezeiten
kann die Friedhofsverwaltung in dafür bestimmten
Friedhofsbereichen ausnahmsweise längere Ruhe-
zeiten zulassen.

§ 12
Umbettungen

(1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört
werden.

(2) Die Umbettungen von Leichen und Aschen bedür-
fen, unbeschadet der sonstigen gesetzlichen Vor-
schriften, der vorherigen Zustimmung durch den
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Bereich/2-4 Bürgerservice, Öffentliche Ordnung
der Stadt Oberhausen als örtlicher Ordnungs-
behörde. Die Zustimmung kann nur bei Vorliegen
eines wichtigen Grundes erteilt werden. Eine Um-
bettung innerhalb des Gebietes der Stadt Ober-
hausen ist im ersten Jahr der Ruhezeit nur bei Vor-
liegen eines öffentlichen Interesses zulässig.

(3) Der Antrag auf Zustimmung zur Umbettung ist durch
die nutzungsberechtigte Person schriftlich zu stellen.

(4) Alle Umbettungen werden von der Friedhofsver-
waltung veranlasst. Sie bestimmt den Zeitpunkt der
Umbettung.

(5) Die/Der Antragsteller/in hat Ersatz für alle Aufwen-
dungen für die Wiederherstellung der benachbarten
Grabstätten und Anlagen zu tragen, die durch die
Umbettung verursacht worden sind. Ausgenommen
hiervon ist der Aufwand, der durch in Beton eingelas-
sene Steinkanten und Aufbauten, die nicht die not-
wendigen Abstandsflächen für Beisetzungen einhal-
ten, entsteht. Hierfür trägt der/die Nutzungsberech-
tigte der Nachbargrabstätte die Kosten.

(6) Der Ablauf der Ruhe- und der Nutzungszeit wird
durch eine Umbettung oder Ausgrabung nicht
unterbrochen oder gehemmt.

4. Abschnitt: Grabstätten

§ 13
Allgemeines

(1) Die Grabstätten bleiben Eigentum der Stadt Ober-
hausen. An ihnen können Rechte nur nach dieser
Satzung erworben werden.

(2) Die Grabstätten werden unterschieden in

1. Reihengrabstätten
a) Reihengräber
b) Kinderreihengräber
c) Anonyme Reihengräber
d) Rasenreihengräber
e) Urnenreihengräber
f)  Anonyme Urnenreihengräber
g) Rasenurnenreihengräber
h) Urnengemeinschaftsgräber
i)  Obstbaumgemeinschaftsgräber

2. Wahlgrabstätten
a) Wahlgräber
b) Urnenwahlgrabstätten
c) Urnenstele
d) Obstbaumgemeinschaftswahlgräber 
e) Garten der Erinnerung Sarg
f)  Garten der Erinnerung Urne
g) Rasenwahlgräber

3. Sondergrabstätten
a) Ehrengräber
b) Gräber der Opfer von Kriegs- und Gewalt-

herrschaft
c) Gräber für nicht bestattungspflichtige Kinder

(Sternenkinder)
d) Reihen- und Wahlgräber für Angehörige christ-

lich-orthodoxer Religionsgemeinschaften
e) Reihen- und Wahlgräber für Angehörige mus-

limischer Glaubensrichtung
f)  Reihen- und Wahlgräber für Angehörige jüdi-

scher Glaubensrichtung

(3) Für die Grabeinheiten gelten im Allgemeinen fol-
gende Abmessungen:

1. Reihengräber
a) Verstorbene bis zum fünften Lebensjahr 

1,20 m x 0,60 m
b) Verstorbene ab dem fünften Lebensjahr 

1,60 m x 0,65 m

2. Wahlgräber 2,50 m x 1,25 m

3. Urnenreihengräber 1,00 m x 1,00 m

4. Urnenwahlgräber 1,00 m x 1,00 m

(4) Es besteht kein Anspruch auf Erwerb oder Wieder-
erwerb von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten
und an Sondergrabstätten oder auf Unveränder-
lichkeit der Umgebung.

§ 14
Reihengrabstätten

(1) Reihen- und Urnenreihengräber sind Grabstätten für
Erdbeisetzungen, die der Reihe nach belegt und erst
im Todesfall für die Dauer der Ruhezeit des/der zu
Bestattenden oder seiner/ihrer Asche abgegeben
werden. Das Nutzungsrecht an ihnen wird für die
Dauer der Ruhezeit erworben. Nach Ablauf der
Ruhezeit und Beendigung des Nutzungsrechtes
werden die Grabstätten eingeebnet. Auf Antrag des/
der Nutzungsberechtigten kann die Friedhofsver-
waltung im Einzelfall aus sachlichen Gründen eine
Verlängerung des Nutzungsrechts um ein Jahr zu-
lassen. Der Antrag kann mehrfach gestellt werden.

(2) Anonyme Reihen- und anonyme Urnenreihengrä-
ber sind Grabstätten auf einem gesonderten Grab-
feld, die nach der Beilegung eingeebnet und mit
Rasen eingesät werden. Die Belegung der Grab-
stätten führt die Friedhofsverwaltung ohne Trauer-
zug durch. Nur ihr bleibt der Ort der Bestattung
bekannt. Eine Grabbeigabe im Sinne des nachfol-
genden Absatzes 6 ist bei dieser Art der Grabstätte
nicht zulässig.

(3) Rasenreihen- und Rasenurnenreihengräber sind
Grabstätten, die mit einer Grabplatte angelegt wer-
den müssen. Nach der Beisetzung wird die Grab-
stätte durch die Friedhofsverwaltung so hergerichtet,
dass dort eine Rasenfläche entsteht. Das Ablegen
und Anbringen individuellen Grabschmucks auf ihnen
ist nur an den dafür vorgesehenen Stellen erlaubt. 

(4) Urnengemeinschaftsgräber sind Grabstätten mit
einer begrenzten Anzahl von Urneneinzelgrabstel-
len. Jedes Urnengemeinschaftsgrab wird durch die
Friedhofsverwaltung gestalterisch individuell ange-
legt und für die Dauer der Ruhezeit gepflegt. Auf
jedem Urnengemeinschaftsgrab wird durch die Fried-
hofsverwaltung ein Grabmal für alle dort Bestatteten
errichtet. Das Ablegen und Anbringen individuellen
Grabschmucks ist auf Urnengemeinschaftsgräbern
nur an den dafür vorgesehenen Stellen erlaubt. Eine
Grabbeigabe im Sinne des nachstehen Absatzes 6
ist bei dieser Art der Grabstätte nicht zulässig.

(5) Obstbaumgemeinschaftsgräber als Reihengrab-
stätte sind Grabstätten mit einer begrenzten Anzahl
von Grabstellen. Je Grabstelle können bis zu vier
Urnenbeisetzungen stattfinden. Auf jedem Obst-
baumgemeinschaftsgrab wird durch die Friedhofs-
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verwaltung ein Obstbaum gepflanzt. Das Obstbaum-
gemeinschaftsgrab wird durch die Friedhofsverwal-
tung insgesamt gestalterisch naturnah angelegt und
für die Dauer der Ruhezeit gepflegt. Je Grabstelle
auf dem Obstbaumgemeinschaftsgrab wird durch
die Friedhofsverwaltung ein Grabmal errichtet. Das
Ablegen und Anbringen individuellen Grabschmucks
ist auf Obstbaumgemeinschaftsgräbern nur an den
dafür vorgesehenen Stellen erlaubt. Eine Grabbei-
gabe im Sinne des nachstehenden Absatzes 6 ist bei
dieser Art der Grabstätte nicht zulässig.

(6) Reihengrabstätten kann grundsätzlich pro Grab-
stelle eine biologisch abbaubare Urne mit der
Asche eines Heimtiers als Grabbeigabe beigege-
ben werden. Die Beigabe von mehr als einer Urne
mit tierischer Asche pro Grabstelle kann durch die
Friedhofsverwaltung im Einzelfall aus sachlichen
Gründen zugelassen werden. Jede Grabbeigabe
setzt voraus, dass auf der Grabstelle jedenfalls
zeitgleich ein menschlicher Leichnam oder dessen
Totenasche beigesetzt wird. Die Einbringung der
Asche eines Heimtiers als Grabbeigabe ist vorab
bei der Friedhofsverwaltung zu beantragen. Die
Einbringung der Grabbeigabe darf nur durch das
Personal der Friedhofsverwaltung erfolgen. Bei der
Gestaltung der Grabstätte darf das verstorbene
Tier in der Wahrnehmung nicht mit der bestatteten
Person gleichgesetzt oder gar über die bestattete
Person gesetzt werden. Die Würdigung durch eine
Inschrift mit Bezeichnung des Tieres unterliegt dem
Zustimmungserfordernis des § 19 dieser Satzung. 

(7) Die Grabarten nach den vorstehenden Absätzen 2,
3, 4 und 5 werden ausschließlich durch die Fried-
hofsverwaltung gepflegt. Vorgefundener Grab-
schmuck an anderen als den dafür vorgesehenen
Flächen wird von der Friedhofsverwaltung abge-
räumt und nicht wieder aufgelegt.

(8) Das Abräumen von Reihengrabfeldern oder Teilen
von ihnen nach Ablauf der Ruhezeiten wird zwei
Monate vorher öffentlich und durch ein Hinweisschild
auf dem betreffenden Grabfeld bekannt gemacht.

§ 15
Wahlgrabstätten

(1) Sargwahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbeiset-
zungen, an denen auf Antrag ein Nutzungsrecht für
die Dauer einer bestimmten Nutzungszeit verliehen
und deren Lage grundsätzlich im Einvernehmen mit
dem Erwerber/der Erwerberin (Nutzungsberechtig-
ten) bestimmt wird. Die Dauer des Nutzungsrechts
(Nutzungszeit) bei Ersterwerb beträgt 30 Jahre; die
Nutzungszeit darf in keinem Fall kürzer sein als eine
zu beachtende Ruhezeit. Der Wiedererwerb eines
Nutzungsrechts ist nur auf Antrag auch für einen Teil
der Wahlgrabstätte möglich. Die Friedhofsverwaltung
kann Erwerb und Wiedererwerb von Nutzungsrech-
ten an Wahlgrabstätten aus sachlichen Gründen
ablehnen, insbesondere wenn die Schließung des
Friedhofs beabsichtigt ist. In Sargwahlgrabstätten
können bis zu zwei Urnen beigesetzt werden, auch
wenn das Sargwahlgrab bereits belegt ist. In Sarg-
wahlgrabstätten ohne Sargbelegung können bis zu
vier Urnen beigesetzt werden.

(2) Urnenwahlgräber sind Erdgrabstätten für zwei
Aschenbeisetzungen, an denen auf Antrag ein Nut-
zungsrecht für die Dauer von 20 Jahren (Nutzungs-

zeit) verliehen und deren Lage gleichzeitig mit dem
Erwerber/der Erwerberin (Nutzungsberechtigten)
bestimmt wird.

(3) Urnenstelen sind Grabstätten für eine oder mehre-
re Aschenbeisetzungen, an denen auf Antrag ein
Nutzungsrecht für die Dauer von 20 Jahren
(Nutzungszeit) verliehen wird. Die Kammern wer-
den von der Friedhofsverwaltung zugewiesen.

(4) Wahlgräber können auch ohne Sterbefall erworben
werden. Kammern in Urnenstelen werden nur ver-
geben, wenn ein Sterbefall eingetreten ist.

(5) Rasenwahlgräber sind Grabstätten für Sarg- und
Urnenbeisetzungen, die durch die Friedhofsver-
waltung als einheitliche Rasenfläche angelegt und
gepflegt werden. Die Grabstellen werden von der
Friedhofsverwaltung zugewiesen. Auf ihnen kann
durch den/die Nutzungsberechtigte/n ein Grabstein
aufgestellt werden. Das Ablegen und Anbringen
individuellen Grabschmucks ist nur an den dafür
vorgesehenen Stellen erlaubt. 

(6) Der Garten der Erinnerung ist eine räumlich abge-
grenzte Themengrabanlage für Sarg- und Urnenbei-
setzungen. Die Grabanlage wird durch die Friedhofs-
verwaltung gestalterisch angelegt und dauerhaft ein-
heitlich gepflegt. 
Je Grabstelle wird durch die Friedhofsverwaltung ein
Grabmal errichtet. Die Grabstellen werden von der
Friedhofsverwaltung zugewiesen. Das Ablegen und
Anbringen individuellen Grabschmucks ist nur an den
dafür vorgesehenen Stellen erlaubt. Eine Grabbeiga-
be im Sinne des nachstehenden Absatzes 14 ist inner-
halb des Gartens der Erinnerungen nicht zulässig.

(7) Obstbaumgemeinschaftswahlgräber sind Grabstät-
ten mit einer begrenzten Anzahl von Grabstellen an
denen auf Antrag ein Nutzungsrecht für die Dauer
einer bestimmten Nutzungszeit verliehen und deren
Lage grundsätzlich im Einvernehmen mit dem
Erwerber/der Erwerberin (Nutzungsberechtigten)
bestimmt wird. Je Grabstelle können bis zu vier
Urnenbeisetzungen stattfinden. Auf jedem Obst-
baumgemeinschaftsgrab wird durch die Friedhofs-
verwaltung ein Obstbaum gepflanzt. Das Obst-
baumgemeinschaftsgrab wird durch die Friedhofs-
verwaltung insgesamt gestalterisch naturnah ange-
legt und dauerhaft gepflegt. Je Grabstelle auf dem
Obstbaumgemeinschaftsgrab wird durch die Fried-
hofsverwaltung ein Grabmal errichtet. Das Ablegen
und Anbringen individuellen Grabschmucks ist auf
Obstbaumgemeinschaftsgräbern nur an den dafür
vorgesehenen Stellen erlaubt. Eine Grabbeigabe im
Sinne des nachstehenden Absatzes 14 ist bei dieser
Art der Grabstätte nur im Austausch eines regulären
Urnenplatzes innerhalb dieser Grabstelle zulässig.

(8) Eine Beisetzung in einer Wahlgrabstätte darf nur
stattfinden, wenn die Ruhezeit die Nutzungszeit
nicht übersteigt oder das Nutzungsrecht mindes-
tens für die Zeit bis zum Ablauf der Ruhezeit verlän-
gert worden ist. 

(9) Auf den Ablauf des Nutzungsrechts wird der/die
Nutzungsberechtigte vorher schriftlich – falls er/sie
nicht bekannt oder nicht ohne Weiteres zu ermitteln
ist, durch eine öffentliche Bekanntmachung oder
durch eine Hinweistafel auf der Grabstätte – hinge-
wiesen.
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(10) Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechts soll
der/die Nutzungsberechtigte für den Fall seines/
ihres Ablebens seinen/ihre Nachfolger(in) im Nut-
zungsrecht bestimmen und ihm/ihr das Nutzungs-
recht durch einen Vertrag übertragen, der erst im
Zeitpunkt des Todes des/der Übertragenden wirk-
sam wird. Die Übertragung bedarf der vorherigen
Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Das Nut-
zungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines
Jahres seit der Beisetzung übernommen wird.

(11) Sollte von dem/der Nutzungsberechtigten kein(e)
Rechtsnachfolger(in) benannt werden können, so
ist für die Dauer der gesetzlichen Ruhezeit oder des
Nutzungsrechts die Grabpflege durch ein Pflege-
legat zu sichern. Das Bestehen des Pflegelegats ist
der Friedhofsverwaltung nachzuweisen. Dies gilt
nicht für Nutzungsberechtigte einer Wahlgrabstätte
nach den vorstehenden Absätzen 4, 6, 7 und 8.

(12) Der/die Nutzungsberechtigte hat im Rahmen dieser
Satzung das Recht, in der Wahlgrabstätte beige-
setzt zu werden sowie bei Eintritt eines Bestat-
tungsfalles über andere Beisetzungen zu entschei-
den, soweit nicht beim Erwerb des Nutzungsrech-
tes an der Grabstätte bereits eine Regelung über
die Belegung getroffen wurde. Mit Ausnahme der
Nutzungsberechtigten an einer Wahlgrabstätte
nach den vorstehenden Absätzen 6, 7 und 8 hat
der/die Nutzungsberechtigte zudem das Recht
über die Art der Gestaltung und der Pflege der
Grabstätte zu entscheiden. Er/Sie hat ebenso die
Pflicht zur Anlage und Pflege der Grabstätte.

(13) Wahlgrabstätten können grundsätzlich pro Grab-
stelle zwei biologisch abbaubare Urnen mit der
Asche eines Heimtiers als Grabbeigabe beigege-
ben werden. Die Beigabe von mehr als zwei Urnen
mit tierischer Asche pro Grabstelle kann durch die
Friedhofsverwaltung im Einzelfall aus sachlichen
Gründen zugelassen werden. Jede Grabbeigabe
setzt voraus, dass auf der Grabstelle jedenfalls
zeitgleich ein menschlicher Leichnam oder dessen
Totenasche beigesetzt wird. Die Einbringung der
Asche eines Heimtiers als Grabbeigabe ist vorab
bei der Friedhofsverwaltung zu beantragen. Die
Einbringung der Grabbeigabe darf nur durch das
Personal der Friedhofsverwaltung erfolgen. Bei der
Gestaltung der Grabstätte darf das verstorbene
Tier in der Wahrnehmung nicht mit der bestatteten
Person gleichgesetzt oder gar über die bestattete
Person gesetzt werden. Die Würdigung durch eine
Inschrift mit Bezeichnung des Tieres unterliegt dem
Zustimmungserfordernis des § 19 dieser Satzung. 

§ 16
Ehrengräber

Die Zuerkennung, die Anlage und die Unterhaltung von
Ehrengräbern obliegt ausschließlich der Stadt Oberhausen.

§ 17
Vorzeitige Rückgabe von Nutzungsrechten

an Wahlgrabstätten

(1) Vor Ablauf der Nutzungszeit von Wahlgrabstätten
im Sinne des § 15 dieser Satzung kann das
Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten jeder-
zeit, an teilbelegten Grabstätten erst nach Ablauf
der letzten Ruhezeit, zurückgegeben werden.
Sofern die Ruhezeit noch nicht abgelaufen ist, kann

eine Zustimmung nur erteilt werden, wenn die
Pflege des Grabes bis zum Ablauf der Ruhezeit
durch ein Pflegelegat gesichert ist. Eine Rückgabe
ist nur für die gesamte Grabstätte möglich.
Ausnahmen können durch die Friedhofsverwaltung
im Einzelfall aus sachlichen Gründen zugelassen
werden. Vor Ablauf der Ruhezeit kann das Nut-
zungsrecht an Wahlgrabstätten im Sinne des § 15
dieser Satzung nur mit Zustimmung der Friedhofs-
verwaltung zurückgegeben werden. 

(2) Der/die Nutzungsberechtigte ist im Falle der vorzei-
tigen Rückgabe verpflichtet, die Grabstätte inner-
halb von 2 Monaten abzuräumen, das heißt, auf
der Grabstelle vorhandene Grabmale und sonstige
bauliche Anlagen sowie Gehölze zu entfernen.
Kommt er/sie dieser Verpflichtung nicht oder nicht
vollständig nach, wird die Grabstelle von der
Friedhofsverwaltung auf Kosten des/der Nutzungs-
berechtigten abgeräumt. Die Regelungen dieses
Absatzes finden auf Nutzungsberechtigte einer
Wahlgrabstätte nach § 15 Absätze 6, 7 und 8 dieser
Satzung keine Anwendung.

(3) Eine Erstattung bzw. Verrechnung anteiliger Er-
werbs-, Verlängerungs- oder sonstiger Gebühren bei
der Rückgabe von Nutzungsrechten erfolgt nicht.

5. Abschnitt: Grabmale und Einfassungen

§ 18
Allgemeines

(1) Die Grabmale müssen in ihrer Fundamentierung,
Gestaltung, Bearbeitung und Anpassung den zum
Zeitpunkt der Aufstellung bestehenden Richtlinien
für das Fundamentieren und Versetzen von Grab-
denkmälern der Berufsgenossenschaft des Deut-
schen Steinmetz-, Stein- und Holzbildhauerhand-
werks (Bundesverband Deutscher Steinmetze -
BIV Grabmalrichtlinie) sowie der Anlage zu dieser
Satzung entsprechen. Für die Einhaltung vorste-
hender Richtlinien haften bei Grabmalen, die nicht
von der Friedhofsverwaltung aufgestellt wurden
der/die Nutzungsberechtigte und der/die Ausfüh-
rende als Gesamtschuldner. Eine jährliche Stand-
sicherheitskontrolle nach BIV-Grabmalrichtlinie
wird von der Friedhofsverwaltung durchgeführt.

(2) Je Grabstätte für Erdbeisetzungen ist ein stehen-
des oder ein liegendes Grabmal zugelassen. So-
weit es die Friedhofsverwaltung innerhalb der
Gesamtgestaltung unter Berücksichtigung künst-
lerischer Anforderungen für vertretbar hält, können
hiervon Ausnahmen gemacht werden. Wird in einer
Wahlgrabstätte eine Urne zusätzlich beigesetzt,
kann eine Namenstafel zugelassen werden. Die
Form und das Material sind dem bestehenden
Grabmal anzupassen.

§ 19
Zustimmungserfordernis

(1) Die Errichtung und jede Veränderung von Grab-
malen und Einfassungen müssen bei der Fried-
hofsverwaltung schriftlich beantragt werden und
bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung
der Friedhofsverwaltung. Zum Nachweis der
Standsicherheit von Grabmalen kann eine stati-
sche Berechnung angefordert werden.
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(2) Die Zustimmung soll bereits vor der Anlieferung
oder der Veränderung der Grabmale unter Verwen-
dung des hierfür bei der Friedhofsverwaltung
erhältlichen Formulars beantragt werden. Provi-
sorische Grabmale sind zustimmungspflichtig, so-
fern sie größer als 15 cm x 30 cm sind und/oder
länger als drei Monate auf dem Grab verbleiben.
Anträge sind durch den/die Nutzungsberechtigte(n)
zu stellen. Ohne Zustimmung kann die Friedhofs-
verwaltung die provisorischen Grabmale nach die-
sen 3 Monaten entfernen. 

(3) Dem Antrag ist eine Skizze (Zeichnung, Bild mit
Bemaßung) des geplanten Grabmals unter Angabe
des Materials und der Beschriftung in zweifacher
Ausfertigung beizufügen.

(4) Die Errichtung und jede Veränderung von Grab-
malen, -platten und -einfassungen bedarf ebenfalls
der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Fried-
hofsverwaltung. Die Absätze 1 und 2 gelten ent-
sprechend.

(5) Die Zustimmung erlischt, wenn das Grabmal oder
die sonstige bauliche Anlage nicht binnen eines
Jahres nach der Zustimmung errichtet worden ist.

§ 20
Anlieferung

Bei der Anlieferung von Grabmalen, Grabplatten, Grab-
einfassungen und sonstigen Grabausstattungen ist die
schriftliche Zustimmung gemäß § 19 Abs. 1 dieser Sat-
zung mitzuführen und vor Beginn der Arbeiten der ört-
lichen Friedhofsleitung vorzulegen.

§ 21
Unterhaltung

(1) Die Grabmale, -platten und -einfassungen sind
dauernd in einem verkehrssicheren Zustand zu hal-
ten. Verantwortlich für diese Unterhaltung ist dieje-
nige Person, der die Zustimmung zur Errichtung
erteilt wurde oder deren Rechtsnachfolger/in.

(2) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, -plat-
ten und -einfassungen gefährdet, sind die für die
Unterhaltung Verantwortlichen verpflichtet, unver-
züglich Abhilfe zu schaffen. Bei Gefahr im Verzuge
kann die Friedhofsverwaltung auf Kosten des/der
Verantwortlichen Sicherungsmaßnahmen treffen.

(3) Wird ein Zustand, der den Vorgaben dieser Satzung
zuwiderläuft, trotz entsprechender schriftlicher Auf-
forderung der Friedhofsverwaltung nicht innerhalb
von zwei Monaten beseitigt, ist die Friedhofsverwal-
tung berechtigt, das Grabmal oder Teile davon auf
Kosten des/der Nutzungsberechtigten zu entfernen.
Ist der Verantwortliche nicht bekannt oder nicht ohne
weiteres zu ermitteln, genügen eine öffentliche
Bekanntmachung und ein zweimonatiger Hinweis
auf der Grabstätte. Die Friedhofsverwaltung ist zur
Aufbewahrung der von einer Grabstätte entfernten
Grabmale oder Teilen hiervon nicht verpflichtet.

§ 22
Entfernung von Grabmalen, Grabeinfassungen, Grab-

abdeckungen und sonstigen Grabausstattungen

(1) Grabmale und sonstige bauliche Anlagen dürfen
vor Ablauf des Nutzungsrechts nur mit vorheriger

schriftlicher Zustimmung der Friedhofsverwaltung
von der Grabstätte entfernt werden.

(2) Nach Ablauf des Nutzungsrechts sind die errichte-
ten Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen
sowie Gehölze durch die Nutzungsberechtigten zu
entfernen. Wurden die Grabmale oder die sonsti-
gen baulichen Anlagen nicht innerhalb von zwei
Monaten nach Ablauf des Nutzungsrechts entfernt,
gehen sie entschädigungslos in die Verfügungs-
gewalt der Friedhofsverwaltung über. Die Regelun-
gen dieses Absatzes finden auf Nutzungsberech-
tigte eines Reihengrabes nach § 14 Absätze 3, 4
und 5 oder eines Wahlgrabes nach § 15 Absätze 6,
7 und 8 keine Anwendung.

(3) Die Friedhofsverwaltung ist berechtigt, Grabmale, 
-platten und -einfassungen auf Kosten der Berech-
tigten von den Gräbern zu entfernen, wenn sie
ohne Zustimmung aufgestellt oder abweichend von
der erteilten Zustimmung ausgeführt worden sind
und sie in der bestehenden Ausführung nicht
genehmigt werden können oder eine Genehmigung
nicht beantragt wird.

(4) Die nach Abs. 3 entfernten Grabmale und sonstige
baulichen Anlagen gehen entschädigungslos in die
Verfügungsgewalt der Friedhofsverwaltung über,
wenn die Nutzungsberechtigten nicht innerhalb von
drei Monaten die Herausgabe beantragen. Die Frist
beginnt mit der schriftlichen Benachrichtigung der
Nutzungsberechtigten oder - wenn diese nicht zu
ermitteln sind - mit der öffentlichen Bekannt-
machung bzw. mit der Aufstellung eines Hinweis-
schildes am Grab.

6. Abschnitt: Herrichtung und Pflege der Grabstätten

§ 23
Allgemeines

(1) Jedes Grab ist so zu gestalten und an die Umge-
bung anzupassen, dass die Würde des Friedhofes
in seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtan-
lage gewahrt bleibt.

Alle Grabstätten müssen gärtnerisch hergerichtet
und dauernd verkehrssicher instandgehalten wer-
den. Verwelkte Blumen und Kränze sind von der
Grabstätte zu entfernen und an den dafür vorgese-
henen Plätzen bzw. in den dafür vorgesehenen
Behältnissen abzulegen.

(2) Die Höhe der Graboberfläche wird durch die
Friedhofsverwaltung bestimmt. Grabhügel und
Einfassungen sind bis zu einer Höhe von 10 cm
zugelassen.

(3) Die Gräber dürfen nur mit solchen Gewächsen be-
pflanzt werden, die andere Gräber sowie die übrigen
Grünflächen und Wege nicht beeinträchtigen. Die
Friedhofsverwaltung kann den Schnitt oder die völli-
ge Beseitigung zu stark gewachsener oder abster-
bender Gehölze anordnen. Wird die Anordnung nicht
innerhalb der durch die Friedhofsverwaltung gesetz-
ten Frist befolgt, so werden diese Arbeiten auf Kosten
des/der Nutzungsberechtigten durchgeführt.

(4) Für die Herrichtung und die Instandhaltung von
Grabstätten ist der/die Nutzungsberechtigte verant-
wortlich, sofern in dieser Satzung nichts anderes
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bestimmt ist. Ist der/die Verantwortliche nicht be-
kannt oder nicht zu ermitteln, genügt eine öffentliche
Bekanntmachung oder ein dreimonatiger Hinweis
auf dem Grab. Die Verpflichtung erlischt erst mit
dem Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts.

(5) Gräber sind innerhalb von sechs Monaten nach
Belegung bzw. nach Erwerb des Nutzungsrechtes
von dem/der Nutzungsberechtigten anzulegen und
dauernd in einem der Würde des Friedhofes ent-
sprechenden Zustandes zu erhalten.

§ 24
Vernachlässigung

Ist ein Grab nicht satzungsgemäß hergerichtet oder ge-
pflegt, hat der/die Nutzungsberechtigte auf schriftliche
Aufforderung der Friedhofsverwaltung oder ein Hinweis-
schild auf der Grabstätte, die Grabstätte innerhalb von
zwei Monaten satzungskonform herzurichten. Kommt
er/sie dem nicht nach, kann die Friedhofsverwaltung nach
erneuter schriftlicher Aufforderung und Ablauf eines weite-
ren Monats das Grab auf Kosten des/der Nutzungs-
berechtigten abräumen, einebnen und mit Rasen ein-
säen. Das Grab wird für die Dauer der Ruhefrist durch die
Friedhofsverwaltung unterhalten; die Kosten hierfür sind
durch den/die Nutzungsberechtigte zu tragen.

Bei Wahlgräbern kann die Friedhofsverwaltung außerdem
das Nutzungsrechts ohne Entschädigung entziehen.

7. Abschnitt: Leichenhallen und Trauerfeiern

§ 25
Benutzung der Leichenhallen

(1) Die Leichenhallen dienen der Aufnahme der
Leichen bis zur Bestattung.

(2) Die Angehörigen können die Verstorbenen wäh-
rend der festgesetzten Zeiten sehen. Ist im Toten-
schein ein Hinweis auf eine meldepflichtige oder
gefährliche übertragbare Krankheit oder ein Ver-
dacht auf eine solche Erkrankung vermerkt, darf
der Sarg nicht mehr geöffnet werden. Weiter-
gehende Anordnungen der zuständigen Behörden
sind zu befolgen.

(3) Ein geöffneter Sarg ist spätestens eine halbe Stunde
vor Beginn der Trauerfeier oder der Beisetzung end-
gültig zu schließen. Eine Öffnung des Sarges bei der
Trauerfeier oder beim Begräbnis bedarf der Geneh-
migung des Bereichs 2-4/Öffentliche Ordnung der
Stadt Oberhausen als örtlicher Ordnungsbehörde. 

(4) Sollten Särge mit Wertgegenständen an der/dem
Verstorbenen eingeliefert werden, so wird dafür
keine Haftung übernommen.

(5) Waschungen Verstorbener dürfen nur in den von
der Friedhofsverwaltung dafür bestimmten Räu-
men vorgenommen werden.

(6) Die Ausschmückung der Leichenzellen bedarf der
vorherigen Abstimmung mit der Friedhofsverwaltung.

§ 26
Trauerfeiern

(1) Die Trauerfeiern auf dem Friedhof sollen in der
Trauerhalle stattfinden. Sie können mit Zustim-

mung der Friedhofsverwaltung auch am Grab oder
an anderen im Freien hierfür vorgesehenen Stellen
abgehalten werden. Der Ort, die Zeit, die Dauer der
Trauerfeier sowie die Benutzung besonderer
Anlagen und Einrichtungen sowie Musik – und
Gesangsdarbietungen sind in jedem Fall vorab mit
der Friedhofsverwaltung abzustimmen.

(2) Die Benutzung der Trauerhalle kann untersagt wer-
den, wenn der Verstorbene an einer meldepflichti-
gen, übertragbaren Krankheit gelitten hat. 

8. Abschnitt: Schlussvorschriften

§ 27
Alte Rechte

(1) Bei Grabstätten, über welche die Friedhofsverwal-
tung bei Inkrafttreten dieser Satzung bereits verfügt
hat, richten sich die Nutzungszeiten und die Gestal-
tung nach den bisherigen Vorschriften.

(2) Die vor dem Inkrafttreten dieser Satzung entstande-
nen Nutzungsrechte von unbegrenzter oder un-
bestimmter Dauer werden auf zwei Nutzungszeiten
nach § 11 dieser Satzung seit Erwerb begrenzt. Sie
enden jedoch nicht vor Ablauf der Ruhezeit der
zuletzt beigesetzten Leiche oder Asche. Auf Nut-
zungsrechte, denen eine aus religiösen Gründen
eingeräumte längere Ruhezeit zugrunde liegt, finden
die vorstehenden Sätze 1 und 2 keine Anwendung.

§ 28
Haftung

Die Stadt Oberhausen haftet nicht für durch Naturereig-
nisse eingetretene Schäden an Anpflanzungen und
Grabmalen sowie nicht für Schäden, die durch nicht sat-
zungsgemäße Benutzung der Friedhöfe, ihrer Anlagen
und ihrer Einrichtungen durch dritte Personen oder
durch Tiere entstehen. Ihr obliegen keine besonderen
Obhuts- und Überwachungspflichten.

§ 29
Gebühren

Für die Nutzung der Friedhöfe der Stadt Oberhausen
sind Gebühren nach der Gebührensatzung für die
Friedhöfe der Stadt Oberhausen in der jeweils geltenden
Fassung zu entrichten.

§ 30
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahr-
lässig entgegen

1. § 6 Abs. 1 die Ehrfurcht vor den Toten nicht
wahrt, die Totenwürde nicht achtet oder Anord-
nungen des Friedhofspersonals nicht befolgt,

2. § 6 Abs. 2
a) die Wege mit Fahrzeugen aller Art, ausge-

nommen Fahrzeuge mit Sondergenehmigung
der Friedhofsverwaltung, Fahrräder und Roll-
stühle, befährt (Nr. 1),

b) Waren aller Art, insbesondere Kränze und
Blumen, und Dienstleistungen anbietet (Nr. 2),

c) an Sonn- und Feiertagen oder in der Nähe
einer Bestattung Arbeiten ausführt (Nr. 3),
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d) Film-, Ton-, Video- und Fotoaufnahmen er-
stellt und verwertet, außer zu privaten
Zwecken (Nr. 4),

e) Druckschriften verteilt (Nr. 5),

f)  Abraum und Abfall außerhalb der dafür
bestimmten Stellen ablagert (Nr. 6),

g) Abfall, der nicht auf dem Friedhof angefallen
ist, ablagert (Nr. 7),

h) den Friedhof und seine Einrichtungen und
Anlagen verunreinigt oder beschädigt (Nr. 8),

i)  lärmt, spielt, lagert oder Sport treibt (Nr. 9),

j)  Tiere mitführt, die nicht kurz angeleint sind
(Nr. 10),

k) Verunreinigungen mitgeführter Tiere hinter-
lässt (Nr. 11),

3. § 6 Abs. 3 Totengedenkfeiern nicht anmeldet
und/oder ohne Zustimmung der Friedhofsver-
waltung durchführt,

4. § 7 Abs. 2 Firmenschilder zu Werbezwecken
anbringt oder aufstellt,

5. § 7 Abs. 3 Werkzeuge und Material unzulässig
lagert,

6. § 19 Abs. 1 ohne vorherige Zustimmung Grab-
male errichtet oder verändert,

7. § 23 die Grabstätte nicht herrichtet und/oder
nicht dauernd verkehrssicher instand hält.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße
geahndet werden.

§ 31
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekannt-
machung in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Friedhofssatzung vom
16.12.2024 (Amtsblatt der Stadt Oberhausen –
Sonderamtsblatt Nr. 15 vom 20.12.2024, S. 225 ff.)
außer Kraft.
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Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt
gemacht.

Gemäß § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung für das
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14.07.1994 (GV. NW. 1994, S. 666) in der
zurzeit gültigen Fassung können Verletzungen von
Verfahrens- oder Formvorschriften gegen diese Satzung
nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündung
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht
durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung
oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vor-
her beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der
Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt.

Oberhausen, 31.03.2026

Der Oberbürgermeister o. V. i. A.

Apostolos Tsalastras
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer
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Friedhofsgebührensatzung der Stadt
Oberhausen vom 31.03.2026

Der Rat der Stadt Oberhausen hat in seiner Sitzung vom
23.03.2026 folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Gebührenerhebung

(1) Für die Inanspruchnahme der Friedhöfe der Stadt
Oberhausen gemäß der Friedhofssatzung der Stadt
Oberhausen sowie für die damit verbundenen Amts-
handlungen und sonstigen besonderen Leistungen
der Stadt werden Benutzungsgebühren und Verwal-
tungsgebühren nach Maßgabe des als Anlage beige-
fügten Gebührentarifs, der Bestandteil dieser Sat-
zung ist, erhoben.

(2) Werden mehrere gebührenpflichtige Leistungen in
Anspruch genommen, ist für jede Leistung die ent-
sprechende Benutzungs- und/oder Verwaltungs-
gebühr zu entrichten.

§ 2
Gebührenschuldner

(1) Zur Zahlung der Benutzungsgebühren nach § 1 ist
verpflichtet, wer die Benutzung der Friedhöfe und der
Bestattungseinrichtungen beantragt oder die Einrich-
tungen und Leistungen in Anspruch nimmt.

(2) Zur Zahlung der Verwaltungsgebühren gemäß § 1 ist
verpflichtet, wer die Leistung der Friedhofsverwal-
tung beantragt oder wen sie unmittelbar begünstigt.

(3) Sind hiernach mehrere Personen gebührenpflichtig,
so haften sie als Gesamtschuldner.

§ 3
Fälligkeit der Gebühren

(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit Beginn der Inan-
spruchnahme der städtischen Einrichtungen oder der
sonstigen Leistungen der Stadt oder mit dem Erwerb
von Nutzungsrechten.

(2) Die Gebühren sind mit ihrer Festsetzung fällig.

(3) Wird die städtische Einrichtung nicht oder nur teilweise
in Anspruch genommen, besteht kein Anspruch auf
Herabsetzung oder auf Rückzahlung der Gebühren.

§ 4
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffent-
lichung in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Gebührensatzung für die Fried-
höfe der Stadt Oberhausen vom 18.12.2024 (Son-
deramtsblatt für die Stadt Oberhausen Nr. 15 vom
20.12.2024, S. 253 f.) außer Kraft.
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Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Friedhofsgebührensatzung der Stadt
Oberhausen wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Gemäß § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung für das
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14.07.1994 (GV. NRW. 1994, S. 666) in
der zurzeit gültigen Fassung können Verletzungen von
Verfahrens- oder Formvorschriften gegen diese Satzung
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht
mehr geltend gemacht werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht
durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung
oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsge-
mäß bekannt gemacht worden,

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vor-
her beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der
Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt.

Oberhausen, 31.03.2026

Der Oberbürgermeister o. V. i. A.

Apostolos Tsalastras
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

1. Verordnung über das Offenhalten von
Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen
2026 vom 26.03.2026

Aufgrund des § 6 Abs. 1 des Gesetzes zur Regelung der
Ladenöffnungszeiten (Ladenöffnungsgesetz - LÖG NRW)
vom 16.11.2006 wird von der Stadt Oberhausen als ört-
licher Ordnungsbehörde gemäß Beschluss des Rates der
Stadt Oberhausen vom 23.03.2026 für das Gebiet der
Stadt Oberhausen folgende Verordnung erlassen: 

§ 1
Verkaufsoffener Sonntag

Am Sonntag, dem 03.05.2026, dürfen in der „Neuen
Mitte“ Oberhausen im Zusammenhang mit dem Kunst-
und Kulturfestival Verkaufsstellen im Sinne des § 3 LÖG
NRW von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr geöffnet sein.

§ 2
Räumlicher Geltungsbereich

Die in § 1 getroffene Ausnahmeregelung gilt für Verkaufs-
stellen im Einkaufszentrum Westfield Centro, Centroallee.

§ 3
Ordnungswidrigkeiten

1. Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahr-
lässig außerhalb der in den § 1 zugelassenen
Geschäftszeiten Verkaufsstellen offenhält.

2. Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 12 Abs. 2 LÖG
NRW mit einer Geldbuße bis zu 5.000 Euro geahndet
werden.

§ 4
Inkrafttreten/Außerkrafttreten

1. Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün-
dung in Kraft. 

2. Diese Verordnung tritt am 31.12.2026 außer Kraft.

Die vorstehende ordnungsbehördliche Verordnung wird
hiermit verkündet.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von
Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW)
gegen diese ordnungsbehördliche Verordnung nach
Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht
durchgeführt,

b) diese ordnungsbehördliche Verordnung ist nicht ord-
nungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vor-
her beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der
Stadt Oberhausen vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet
worden, die den Mangel ergibt. 

Stadt Oberhausen
als örtliche Ordnungsbehörde
Oberhausen, 26.03.2026

Thorsten Berg
Oberbürgermeister

2. Verordnung über das Offenhalten von
Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen
2026 vom 26.03.2026

Aufgrund des § 6 Abs. 1 des Gesetzes zur Regelung der
Ladenöffnungszeiten (Ladenöffnungsgesetz - LÖG NRW)
vom 16.11.2006 wird von der Stadt Oberhausen als ört-
licher Ordnungsbehörde gemäß Beschluss des Rates der
Stadt Oberhausen vom 23.03.2026 für das Gebiet der
Stadt Oberhausen folgende Verordnung erlassen: 

§ 1
Verkaufsoffener Sonntag

Am Sonntag, dem 04.10.2026, dürfen in der „Neuen
Mitte“ Oberhausen im Zusammenhang mit dem West-
field Centro Familienfest „Neue Mitte“ Verkaufsstellen im
Sinne des § 3 LÖG NRW von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr
geöffnet sein.

§ 2
Räumlicher Geltungsbereich

Die in § 1 getroffene Ausnahmeregelung gilt für Verkaufs-
stellen im Einkaufszentrum Westfield Centro, Centroallee.
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§ 3
Ordnungswidrigkeiten

1. Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahr-
lässig außerhalb der in den § 1 zugelassenen
Geschäftszeiten Verkaufsstellen offenhält.

2. Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 12 Abs. 2 LÖG
NRW mit einer Geldbuße bis zu 5.000 Euro geahndet
werden.

§ 4
Inkrafttreten/Außerkrafttreten

1. Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün-
dung in Kraft. 

2. Diese Verordnung tritt am 31.12.2026 außer Kraft.

Die vorstehende ordnungsbehördliche Verordnung wird
hiermit verkündet.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von
Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW)
gegen diese ordnungsbehördliche Verordnung nach
Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht
durchgeführt,

b) diese ordnungsbehördliche Verordnung ist nicht ord-
nungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vor-
her beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der
Stadt Oberhausen vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet
worden, die den Mangel ergibt. 

Stadt Oberhausen
als örtliche Ordnungsbehörde
Oberhausen, 26.03.2026

Thorsten Berg
Oberbürgermeister

3. Verordnung über das Offenhalten von
Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen
2026 vom 26.03.2026

Aufgrund des § 6 Abs. 1 des Gesetzes zur Regelung der
Ladenöffnungszeiten (Ladenöffnungsgesetz - LÖG NRW)
vom 16.11.2006 wird von der Stadt Oberhausen als ört-
licher Ordnungsbehörde gemäß Beschluss des Rates der
Stadt Oberhausen vom 23.03.2026 für das Gebiet der
Stadt Oberhausen folgende Verordnung erlassen: 

§ 1
Verkaufsoffener Sonntag

Am Sonntag, dem 08.11.2026, dürfen in der „Neuen
Mitte“ Oberhausen im Zusammenhang mit der Freizeit-

und Reisemesse Ruhr Verkaufsstellen im Sinne des § 3
LÖG NRW von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr geöffnet sein.

§ 2
Räumlicher Geltungsbereich

Die in § 1 getroffene Ausnahmeregelung gilt für Verkaufs-
stellen im Einkaufszentrum Westfield Centro, Centroallee.

§ 3
Ordnungswidrigkeiten

1. Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahr-
lässig außerhalb der in den § 1 zugelassenen
Geschäftszeiten Verkaufsstellen offenhält.

2. Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 12 Abs. 2 LÖG
NRW mit einer Geldbuße bis zu 5.000 Euro geahndet
werden.

§ 4
Inkrafttreten/Außerkrafttreten

1. Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün-
dung in Kraft. 

2. Diese Verordnung tritt am 31.12.2026 außer Kraft.

Die vorstehende ordnungsbehördliche Verordnung wird
hiermit verkündet.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von
Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW)
gegen diese ordnungsbehördliche Verordnung nach
Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht
durchgeführt,

b) diese ordnungsbehördliche Verordnung ist nicht ord-
nungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vor-
her beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der
Stadt Oberhausen vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet
worden, die den Mangel ergibt. 

Stadt Oberhausen
als örtliche Ordnungsbehörde
Oberhausen, 26.03.2026

Thorsten Berg
Oberbürgermeister

4. Verordnung über das Offenhalten von
Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen
2026 vom 26.03.2026

Aufgrund des § 6 Abs. 1 des Gesetzes zur Regelung der
Ladenöffnungszeiten (Ladenöffnungsgesetz - LÖG NRW)
vom 16.11.2006 wird von der Stadt Oberhausen als ört-
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licher Ordnungsbehörde gemäß Beschluss des Rates der
Stadt Oberhausen vom 23.03.2026 für das Gebiet der
Stadt Oberhausen folgende Verordnung erlassen: 

§ 1
Verkaufsoffener Sonntag

Am Sonntag, dem 13.12.2026, dürfen in der „Neuen
Mitte“ Oberhausen im Zusammenhang mit den Westfield
Centro Weihnachtsmärkten Verkaufsstellen im Sinne des
§ 3 LÖG NRW von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr geöffnet sein.

§ 2
Räumlicher Geltungsbereich

Die in § 1 getroffene Ausnahmeregelung gilt für Verkaufs-
stellen im Einkaufszentrum Westfield Centro, Centroallee.

§ 3
Ordnungswidrigkeiten

1. Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahr-
lässig außerhalb der in den § 1 zugelassenen
Geschäftszeiten Verkaufsstellen offenhält.

2. Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 12 Abs. 2 LÖG
NRW mit einer Geldbuße bis zu 5.000 Euro geahndet
werden.

§ 4
Inkrafttreten/Außerkrafttreten

1. Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün-
dung in Kraft. 

2. Diese Verordnung tritt am 31.12.2026 außer Kraft.

Die vorstehende ordnungsbehördliche Verordnung wird
hiermit verkündet.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von
Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW)
gegen diese ordnungsbehördliche Verordnung nach
Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht
durchgeführt,

b) diese ordnungsbehördliche Verordnung ist nicht ord-
nungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vor-
her beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der
Stadt Oberhausen vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet
worden, die den Mangel ergibt. 

Stadt Oberhausen
als örtliche Ordnungsbehörde
Oberhausen, 26.03.2026

Thorsten Berg
Oberbürgermeister

5. Verordnung über das Offenhalten von
Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen
2026 vom 26.03.2026

Aufgrund des § 6 Abs. 1 des Gesetzes zur Regelung der
Ladenöffnungszeiten (Ladenöffnungsgesetz - LÖG NRW)
vom 16.11.2006 wird von der Stadt Oberhausen als ört-
licher Ordnungsbehörde gemäß Beschluss des Rates der
Stadt Oberhausen vom 23.03.2026 für das Gebiet der
Stadt Oberhausen folgende Verordnung erlassen: 

§ 1
Verkaufsoffene Sonntage

Am Sonntag, dem 13.09.2026, dürfen im Stadtteil
Schmachtendorf im Zusammenhang mit der Kröös-
kärmes Verkaufsstellen im Sinne des § 3 LÖG NRW von
13:00 Uhr bis 18:00 Uhr geöffnet sein.

§ 2
Räumlicher Geltungsbereich

Die in § 1 getroffene Ausnahmeregelung gilt für
Verkaufsstellen im Stadtteil Schmachtendorf in den von
den nachfolgenden Straßen umschlossenen Bereichen
sowie für Verkaufsstellen, die an die genannten Straßen
und Plätze unmittelbar angrenzen:

Schmachtendorfer Str. 102 - 159, Dudeler Str. 1 - 13,
Hiesfelder Str. 191 - 208 und Buchenweg 8 - 14.

§ 3
Ordnungswidrigkeiten

1. Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahr-
lässig außerhalb der in den § 1 zugelassenen
Geschäftszeiten Verkaufsstellen offenhält.

2. Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 12 Abs. 2 LÖG
NRW mit einer Geldbuße bis zu 5.000 Euro geahndet
werden.

§ 4
Inkrafttreten/Außerkrafttreten

1. Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün-
dung in Kraft. 

2. Diese Verordnung tritt am 31.12.2026 außer Kraft.

Die vorstehende ordnungsbehördliche Verordnung wird
hiermit verkündet.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von
Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW)
gegen diese ordnungsbehördliche Verordnung nach
Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht
durchgeführt,

b) diese ordnungsbehördliche Verordnung ist nicht ord-
nungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vor-
her beanstandet oder 
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d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der
Stadt Oberhausen vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet
worden, die den Mangel ergibt. 

Stadt Oberhausen
als örtliche Ordnungsbehörde
Oberhausen, 26.03.2026

Thorsten Berg
Oberbürgermeister

6. Verordnung über das Offenhalten von
Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen
2026 vom 26.03.2026

Aufgrund des § 6 Abs. 1 des Gesetzes zur Regelung der
Ladenöffnungszeiten (Ladenöffnungsgesetz - LÖG NRW)
vom 16.11.2006 wird von der Stadt Oberhausen als ört-
licher Ordnungsbehörde gemäß Beschluss des Rates der
Stadt Oberhausen vom 23.03.2026 für das Gebiet der
Stadt Oberhausen folgende Verordnung erlassen: 

§ 1
Verkaufsoffener Sonntag

Am Sonntag, dem 06.12.2026, dürfen im Stadtteil
Schmachtendorf im Zusammenhang mit dem Nikolaus-
markt Verkaufsstellen im Sinne des § 3 LÖG NRW von
13:00 Uhr bis 18:00 Uhr geöffnet sein.

§ 2
Räumlicher Geltungsbereich

Die in § 1 getroffene Ausnahmeregelung gilt für
Verkaufsstellen im Stadtteil Schmachtendorf in den von
den nachfolgenden Straßen umschlossenen Bereichen
sowie für Verkaufsstellen, die an die genannten Straßen
und Plätze unmittelbar angrenzen:

Schmachtendorfer Str. 102 - 159, Dudeler Str. 1 - 13,
Hiesfelder Str. 191 - 208 und Buchenweg 8 - 14.

§ 3
Ordnungswidrigkeiten

1. Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahr-
lässig außerhalb der in den § 1 zugelassenen
Geschäftszeiten Verkaufsstellen offenhält.

2. Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 12 Abs. 2 LÖG
NRW mit einer Geldbuße bis zu 5.000 Euro geahndet
werden.

§ 4
Inkrafttreten/Außerkrafttreten

1. Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün-
dung in Kraft. 

2. Diese Verordnung tritt am 31.12.2026 außer Kraft.

Die vorstehende ordnungsbehördliche Verordnung wird
hiermit verkündet.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von
Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW)

gegen diese ordnungsbehördliche Verordnung nach
Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht
durchgeführt,

b) diese ordnungsbehördliche Verordnung ist nicht ord-
nungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vor-
her beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der
Stadt Oberhausen vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet
worden, die den Mangel ergibt. 

Stadt Oberhausen
als örtliche Ordnungsbehörde
Oberhausen, 26.03.2026

Thorsten Berg
Oberbürgermeister

7. Verordnung über das Offenhalten von
Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen
2026 vom 26.03.2026

Aufgrund des § 6 Abs. 1 des Gesetzes zur Regelung der
Ladenöffnungszeiten (Ladenöffnungsgesetz - LÖG NRW)
vom 16.11.2006 wird von der Stadt Oberhausen als ört-
licher Ordnungsbehörde gemäß Beschluss des Rates der
Stadt Oberhausen vom 23.03.2026 für das Gebiet der
Stadt Oberhausen folgende Verordnung erlassen:

§ 1
Verkaufsoffene Sonntage

Am Sonntag, dem 19.04.2026, dürfen im Innenstadt-
bereich Alt-Oberhausen im Zusammenhang mit dem
Frühlingsfest Verkaufsstellen im Sinne des § 3 LÖG
NRW von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr geöffnet sein.

§ 2
Räumlicher Geltungsbereich

Die in § 1 getroffene Ausnahmeregelung gilt für
Verkaufsstellen im Innenstadtbereich Alt-Oberhausen in
den von den nachfolgenden Straßen umschlossenen
Bereichen sowie für Verkaufsstellen, die an die genann-
ten Straßen und Plätze unmittelbar angrenzen:

Elsässer Straße, Gewerkschaftsstr. 47 - 100, Goebenstr.
15 - 113, Havensteinstr. 27 - 54, Helmholtzstr. 13 - 173,
Hermann-Albertz-Str. 54 - 206, Langemarkstraße,
Lothringer Str. 2 - 37, Marktstr. 24 - 197, Nohlstr. 40 - 97,
Paul-Reusch-Str. 4 - 81, Saarstr. 36 - 89, Stöckmannstr.
26 - 110 und Wörthstr. 3 - 19.

§ 3
Ordnungswidrigkeiten

1. Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahr-
lässig außerhalb der in den § 1 zugelassenen
Geschäftszeiten Verkaufsstellen offenhält.
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2. Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 12 Abs. 2 LÖG
NRW mit einer Geldbuße bis zu 5.000 Euro geahndet
werden.

§ 4
Inkrafttreten/Außerkrafttreten

1. Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün-
dung in Kraft. 

2. Diese Verordnung tritt am 31.12.2026 außer Kraft.

Die vorstehende ordnungsbehördliche Verordnung wird
hiermit verkündet.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von
Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW)
gegen diese ordnungsbehördliche Verordnung nach
Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht
durchgeführt,

b) diese ordnungsbehördliche Verordnung ist nicht ord-
nungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vor-
her beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der
Stadt Oberhausen vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet
worden, die den Mangel ergibt. 

Stadt Oberhausen
als örtliche Ordnungsbehörde
Oberhausen, 26.03.2026

Thorsten Berg
Oberbürgermeister

8. Verordnung über das Offenhalten von
Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen
2026 vom 26.03.2026

Aufgrund des § 6 Abs. 1 des Gesetzes zur Regelung der
Ladenöffnungszeiten (Ladenöffnungsgesetz - LÖG NRW)
vom 16.11.2006 wird von der Stadt Oberhausen als ört-
licher Ordnungsbehörde gemäß Beschluss des Rates der
Stadt Oberhausen vom 23.03.2026 für das Gebiet der
Stadt Oberhausen folgende Verordnung erlassen:

§ 1
Verkaufsoffene Sonntage

Am Sonntag, dem 26.04.2026, dürfen in der Innenstadt
Sterkrade im Zusammenhang mit dem Sterkrader Spiel-
und Sportwochenende Verkaufsstellen im Sinne des § 3
LÖG NRW von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr geöffnet sein.

§ 2
Räumlicher Geltungsbereich

Die in § 1 getroffene Ausnahmeregelung gilt für
Verkaufsstellen in der Innenstadt Sterkrade in den von
den nachfolgenden Straßen umschlossenen Bereichen
sowie für Verkaufsstellen, die an die genannten Straßen
und Plätze unmittelbar angrenzen:

Arnold-Rademacher-Platz, Zilianplatz, Großer Markt,
Kleiner Markt, Kantstr., Bahnhofstr. 4 - 55, Steinbrinkstr.
201 - 272 und Ramgestr. 2 - 11.

§ 3
Ordnungswidrigkeiten

1. Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahr-
lässig außerhalb der in den § 1 zugelassenen
Geschäftszeiten Verkaufsstellen offenhält.

2. Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 12 Abs. 2 LÖG
NRW mit einer Geldbuße bis zu 5.000 Euro geahndet
werden.

§ 4
Inkrafttreten/Außerkrafttreten

1. Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün-
dung in Kraft. 

2. Diese Verordnung tritt am 31.12.2026 außer Kraft.

Die vorstehende ordnungsbehördliche Verordnung wird
hiermit verkündet.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von
Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW)
gegen diese ordnungsbehördliche Verordnung nach
Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht
durchgeführt,

b) diese ordnungsbehördliche Verordnung ist nicht ord-
nungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vor-
her beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der
Stadt Oberhausen vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet
worden, die den Mangel ergibt. 

Stadt Oberhausen
als örtliche Ordnungsbehörde
Oberhausen, 26.03.2026

Thorsten Berg
Oberbürgermeister
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